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Kurzfassung 

Ausgangslage und Ziel der Studie 

Im Frühjahr 2024 haben die Europäische Union (EU) und die Schweiz Verhandlungen eröffnet 

mit dem Ziel, die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Die Ver-

handlungen zum sogenannten breiten Paketansatz wurden am 20. Dezember 2024 materiell 

beendet. Grundpfeiler des Pakets ist der sektorielle, hindernisfreie Zugang zum EU-Binnen-

markt. Das Paket umfasst die Aktualisierung der fünf bestehenden Binnenmarktabkommen 

(Landverkehr, Luftverkehr, Landwirtschaft, gegenseitige Anerkennung von technischen Kon-

formitätsbewertungen, Personenfreizügigkeit), neue Binnenmarktabkommen in den Bereichen 

Strom und Lebensmittelsicherheit, neues Kooperationsabkommen zu Gesundheit, neues Pro-

grammabkommen in den Bereichen Bildung, Forschung, Innovation und Gesundheit sowie ei-

nen regelmässigen Schweizer Beitrag an die wirtschaftliche und gesellschaftliche Kohäsion in 

der EU. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist die Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen des 

ausgehandelten Stromabkommens zwischen der Schweiz und der EU. 

 

Stromabkommens-Bestandteile und ihre volkswirtschaftliche Relevanz 

Die Abbildung 2 zeigt ausgewählte Bestandteile des Stromabkommens und ihre Relevanz aus 

einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Wichtigste Bestandteile des Stromabkommens sind 

die Marktkopplung und die völkerrechtliche Absicherung der Grenzkapazitäten. Ebenfalls wich-

tig sind der Zugang zu den Plattformen der EU für Regelenergie und den weiteren EU-Sys-

temdienstleistungen sowie die Öffnung des heimischen Strommarktes für Endkunden mit ge-

ringem Verbrauch (freie Wahl des Stromlieferanten). 

Abbildung 1:  Kurze Erläuterung zu den wichtigsten Fachbegriffen 

Begriff Kurze Erläuterung 

Grenzkapazität /  
NTC 

Strom-Übertragungskapazitäten zwischen verschiedenen Ländern, also bspw. zwi-
schen der Schweiz und Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich. Die «Net 
Transfer Capacity» (NTC) bezeichnet die zur Verfügung stehende Netztransferka-
pazität bzw. Grenzkapazität. 

Marktkopplung Zusammenschluss der Märkte («Day-Ahead-Markt», «Intraday-Markt», integrierte 
Märkte für (Grenz-)Kapazitäten und Energie) zu einem europäischen Strombin-
nenmarkt. Mit der Marktkopplung werden die begrenzt verfügbaren Grenzkapazitä-
ten effizient genutzt und die regionalen Preisunterschiede reduziert. 

Systemdienstleis-
tungen 

Die Systemdienstleistungen sichern den Betrieb der Stromversorgung. Die Über-
tragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber sind für den sicheren System-
betrieb verantwortlich. 

Regelenergie Im Stromnetz müssen Stromproduktion und -verbrauch immer ausgeglichen bzw. 
«stabil» sein. Abweichungen zwischen Erzeugung und Verbrauch werden mit der 
Regelenergie ausgeglichen und so die Netzstabilität aufrechterhalten. Die Re-
gelenergie ist Teil der Systemdienstleistungen. 

Stromsystemkos-
ten 

Jährlich in der Schweiz anfallende Kosten (Kapital-, Betriebs- und Energiekosten) 
für das Schweizer Stromsystem. 







































https://www.avenir-suisse.ch/fr/benefices-importants-des-entreprises-publiques-delectricite/
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4 Partialanalytische Auswirkungen des Stromabkommens 

Die Abbildung 4-1 zeigt die einzelnen Bestandteile des Stromabkommens und ihre Grobbeur-

teilung aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Wichtigster Bestandteil des Stromabkom-

mens ist die Marktkopplung und damit die völkerrechtliche Absicherung der Grenzkapazitäten. 

Ebenfalls wichtig ist der Zugang zu den Regelenergie-Plattformen und den EU-Systemdienst-

leistungen. Die Öffnung des heimischen Strommarktes auch für Endkunden mit geringem 

Stromverbrauch (freie Wahl des Stromlieferanten) wird kontrovers diskutiert, ist aber aus volks-

wirtschaftlicher Perspektive nicht so relevant wie die vorgängig erwähnten Bestandteile. Wie 

die Abbildung 4-1 zeigt, sind im Stromabkommen noch weitere Bestandteile geregelt, die aber 

kaum relevante volkswirtschaftliche Auswirkungen zeitigen. 
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Abbildung 4-1:  Überblick der betrachteten Bestandteile des Stromabkommens und den er-
warteten Effekten durch ein Stromabkommen mit der EU 

Kapi-
tel 

Bestandteil des 
Stromabkommens 

Methode zur Analyse 
der Auswirkungen 

Volkswirtschaftliche Auswirkungen 
(Relevanz für Wohlfahrt und Wirtschafts-
aktivität der Schweiz) 

4.1 Marktkopplung und völ-
kerrechtliche Absiche-
rung der Grenzkapazitä-
ten  

Quantitativ 
(statisches Stromhandels-
modell und dynamisches 
Mehrländer-Gleichge-
wichtsmodell) 
 
Qualitativ 

Potenziell substanzielle Auswirkungen: 
Potenziell höhere Handelsgewinne, tie-
fere Stromsystemkosten  
 
 
 
Substanzielle Auswirkungen: Effizienz-
gewinne im impliziten Handel (also bei 
simultan gehandeltem Strom und Grenz-
kapazität), tiefere Kosten für Netzstabili-
tät (weniger Bedarf an Regelenergie, Re-
dispatch, Netzverstärkungen und Aus-
bauten),  

4.2 Zugang zu Regelener-
giemärkten 

Qualitativ Substanzielle Auswirkungen: Tiefere 
Kosten für die Beschaffung von Re-
gelenergie für die Schweiz. Handelsop-
portunitäten für die Schweizer Stromwirt-
schaft zum Angebot von Regelenergie 
auf ausländischen Märkten. 

4.3 Strommarktöffnung mit 
Grundversorgung (freie 
Wahl des Stromlieferan-
ten) 

Qualitativ Geringe Auswirkungen: In der Tendenz 
positiv für Haushalte und Kleinkunden, 
gewisse Tendenz zur Konsolidierung bei 
den EVUs 

4.4 Abschaffung Vorrang 
Long Term Contracts 
(LTC) 

Qualitativ Geringe Auswirkung 

4.5 Entflechtung Verteil-
netzbetreiber  

Qualitativ Geringe Auswirkung 

4.6 Gegenseitige Anerken-
nung von Herkunfts-
nachweisen (HKN) 

Qualitativ Geringe Auswirkung 

4.7 Erneuerbare Brenn- und 
Treibstoffe 

Qualitativ Keine relevanten Auswirkungen 

4.8 Einbindung in die trans-
europäische Energieinf-
rastruktur 

Qualitativ Keine relevanten Auswirkungen 

4.9 Umfeld für Schweizer 
Investoren in der EU 

Qualitativ Keine relevanten Auswirkungen 

Legende:  geringe Auswirkungen = aus volkswirtschaftlicher Sicht keine bedeutenden Änderungen infolge eines 
Stromabkommens im Vergleich zu einer Situation ohne Stromabkommen. 
substanzielle Auswirkungen = die aus volkswirtschaftlicher Sicht wichtigsten positiven Änderungen infolge 
eines Stromabkommens im Vergleich zu einer Situation ohne Stromabkommen. 
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Exkurs: 70%-Regel16 

Mit der 70%-Regel gemäss Artikel 16 der EU-Strommarktverordnung (Verordnung (EU) 2019/943) soll 

sichergestellt werden, dass die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die den Marktteilnehmern zur Verfü-

gung zu stellende Verbindungskapazität nicht beschränken, um einen Engpass in ihrer eigenen Gebots-

zone zu beheben oder um Stromflüsse zu bewältigen, die aufgrund von Transaktionen innerhalb der 

Gebotszonen entstanden sind. Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn gewisse Mindestwerte (minRAM - 

Minimum Remaining Available Margin) der vorhandenen Kapazitäten für den zonenübergreifenden 

Stromhandel zur Verfügung stehen: 

- Bei Zonengrenzen, bei denen die Grenzkapazitäten über den NTC-Ansatz geregelt werden, beträgt 

der minRAM 70 % der Grenzkapazität, welche die Betriebssicherheitsgrenzwerte einhält. 

- Bei Zonengrenzen, bei denen der lastflussgestützte Ansatz zur Anwendung kommt, beträgt der 

minRAM 70 % der Kapazität der zoneninternen und zonenübergreifenden kritischen Netzelemente, 

welche die Betriebssicherheitsgrenzwerte einhalten. Das limitierende Netzelement ist das Element, 

bei dem bei einer weiteren Erhöhung der Stromflüsse die Sicherheitsgrenzen überschritten werden. 

Es bestimmt somit den maximal zulässigen Stromfluss aus Sicht der Systemsicherheit. Daraus lässt 

sich die grenzüberschreitende Übertragungskapazität ableiten, welche die ÜNB für den 

kommerziellen grenzüberschreitenden Handel zur Verfügung stellen können. 

Die restlichen 30 % können auf jedem kritischen Netzelement für Zuverlässigkeitsmargen, Ringflüsse 

und interne Stromflüsse verwendet werden. 

Die möglichen Folgen der 70%-Regel für die Schweiz 

Ohne Stromabkommen und unter der Annahme, dass keine technische Vereinbarung zustande kommt, 

besteht ein Risiko, dass die Nachbarstaaten die 70%-Regel zu Ungunsten der Schweiz umsetzen. Ent-

weder um die Vorgaben des EU-Rechts zu erfüllen oder um Redispatch-Kosten zu minimieren könnten 

Nachbarstaaten die verfügbaren Grenzkapazitäten gegenüber der Schweiz stark reduzieren womit ins-

besondere im Winter bedeutend weniger Strom in die Schweiz importiert werden könnte. 

 
16  Art. 16 der Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juni 2019 über den Elekt-

rizitätsbinnenmarkt. 
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Abbildung 4-2: Ohne Stromabkommen und ohne technische Kooperation ist mit einer Zunahme 
ungeplanter Stromflüsse (Ringflüsse, Transitflüsse) zu rechnen 

 

Weiter besteht ohne Stromabkommen und ohne technische Kooperation die Gefahr, dass die Grenzka-

pazitäten zur Schweiz seitens unserer Nachbarländer einseitig limitiert werden, um die 70%-Regel zu 

erfüllen. Die nachfolgende Abbildung 4-3 zeigt, dass durch eine einseitige Beschränkung der Exportka-

pazität aus der Schweiz das kritische Netzelement entlastet werden kann. Über diese einseitige Be-

schränkung der Grenzkapazität zur Schweiz kann das Nachbarland einen vermehrten Einsatz von Re-

dispatch auf eigene Kosten vermeiden. 

Abbildung 4-3: Einseitige Limitierung der Grenzkapazität der Schweiz durch die Nachbarländer 
zur Erfüllung der 70%-Regel 

 

 















https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-102990.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-102990.html
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Abbildung 4-7: Handelsgewinne und Zusatzkosten des Stromsystems (= zusätzliche Zubaukos-
ten) im Vergleich der Szenarien «Keine Kooperation» und «Marktkopplung» 
[Mio. CHF/Jahr] 

 

Anmerkung: Unter «zusätzliche Zubaukosten» sind die jährlichen Kosten zu verstehen, die durch den 

Bau und Betrieb (Kapital-, Betriebs- und Energiekosten) von heimischen Kraftwerken entstehen, die zu-

sätzlich zum Ausbau der erneuerbaren Energien gemäss geltenden gesetzlichen Zielen gebaut werden, 

um bei beschränkten Grenzkapazitäten eine äquivalente Versorgungslage zu garantieren. 

 

Auch andere Studien zeigen, dass die Systemkosten in Zukunft mit Stromabkommen geringer 

ausfallen würden als ohne. So stellt der VSE (2025) in einer Studie zur Energiezukunft fest, 

dass mit Stromabkommen das gesamte Energiesystem der Schweiz 2050 leicht günstiger ist. 

Konkret ergeben sich je nach Ausgestaltung im Jahr 2050 für die Szenarien «Stromgesetz mit 

Stromabkommen» um 0.5 bis 0.7 Milliarden Franken niedrigere annualisierte Systemkosten 

als für die Szenarien «Stromgesetz ohne Stromabkommen». Van Liedekerke et al. (2025) mer-

ken an, dass sich eine geringere Marktintegration sowohl auf die Energiewende in der Schweiz 

als auch in Europa auswirkt, indem sie Handelsvorteile einschränkt, variable erneuerbare Ener-

giequellen nicht ausreichend nutzt und die Stromversorgungskosten erhöht. In der Studie füh-

ren Restriktionen der Grenzkapazitäten um 70 Prozent im Vergleich zum Referenzszenario im 

Jahr 2050 zu höheren annualisierten Stromversorgungskosten von 0.4 bis 0.7 Milliarden Euros 

für die Schweiz. Beide Studien sind aber nicht direkt mit der vorliegenden Studie vergleichbar, 

da der Einfluss des Stromabkommens mit anderen szenarischen Annahmen berechnet wurde. 

Die obige Abbildung 4-7 zeigt die Ergebnisse der beiden Szenarien «Marktkopplung» und 

«Keine Kooperation» mit den unterstellten Grenzkapazitäten gemäss Abbildung 4-5. Die Ein-

schätzungen zu den künftigen Grenzkapazitäten können sich künftig ändern, bspw. durch wei-

tere Netzausbauten. Im Exkurs auf Seite 61 wird im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse unter-

sucht, welchen Einfluss die Grenzkapazitäten auf Handelsgewinne und zusätzliche Zubaukos-

ten haben. 

-



https://www.news.admin.ch/de/newnsb/Fb0oqiTaQcBkEoQ2WOwQw
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Abbildung 4-9: Sensitivitätsanalyse: Der Einfluss unterschiedlicher Grenzkapazitäten auf Han-
delsgewinne und zusätzliche Zubaukosten 

 

 

0
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nationaler Ebene liegt der Herfindahl-Hirschman-Index43 im Stromsektor in siebzehn europäischen Län-

dern über 2000, was nach den europäischen Richtlinien auf eine sehr hohe Marktkonzentration hinweist 

(ACER, 2014, S. 48). In diesen siebzehn Staaten vereinen die vier grössten Anbieter einen Marktanteil 

von über 80 %. 

Insgesamt sind die Elektrizitätspreise im Zuge der Strommarktliberalisierung insbesondere für Haushalts-

kunden gestiegen. Die stärksten Preistreiber sind aber die nicht direkt dem Markt ausgesetzten Kosten-

bestandteile, nämlich Netznutzungsentgelte, Abgaben und Steuern. Die Preise für die Energiekompo-

nente sind im europäischen Durchschnitt bei Grosskunden zwischen 2007 und 2014 im Durchschnitt fast 

konstant geblieben, während sie bei Kleinkunden durchschnittlich um 22 % gestiegen sind. Somit ist bei 

der Energiekomponente (also ohne Berücksichtigung von Netzentgelten, Abgaben und Steuern) ein Aus-

einanderdriften von Klein- und Grosskundenpreisen zu beobachten (vgl. ACER, 2014; Swiss Economics, 

2015). Diese Entwicklung kann aber nicht ursächlich auf die Strommarktliberalisierung zurückgeführt wer-

den. Für diese Entwicklung bedeutender dürften die vielfältigen Markteingriffe sein (Fördermechanismen, 

Preisregulierungen usw.). 

International Association for Engineering Without Borders (2023)44 

Elektrizitätspreise: Diese Studie stellt keinen klaren Zusammenhang fest zwischen der Höhe von Strom-

preisen und der Zugehörigkeit zum europäischen Strommarkt und damit den seinerzeit geförderten Libe-

ralisierungsprozessen. 

4.4 Abschaffung Vorrang Langfristverträge 

Zusammenfassung: Bei den Langfristverträgen (Long-Term Contracts, LTC) mit französischen Strom-

unternehmen handelt es sich u.a. um Abrufoptionen zu einem vertraglich festgelegten Preis, die gleich-

zeitig den vorrangigen, d.h. garantierten Zugang zu grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten be-

inhalten. Mit einem Stromabkommen mit der EU würden die Vorränge dieser Verträge jedoch abge-

schafft, was die dem Markt resp. dem Stromhandel zur Verfügung gestellten Kapazitäten erhöht. Die 

Abschaffung der LTC führen zu einem Sinken der Produzentenrente für die Inhaber der Vertragshalter 

(was aber durch zusätzliche Engpasserlöse für die Übertragungsnetzbetreiber, die zu 50 % an die Swiss-

grid gehen, ersetzt würde). Die Vergabe der freiwerdenden Kapazität mittels Auktionen der Grenzkapa-

zitäten respektive die implizite Zuweisung im Market Coupling erhöht die Effizienz. 

Beschreibung 

Ausgangslage: Verschiedene Schweizer Unternehmen schlossen mit Electricité de France 

langfristige Verträge («Long-Term Contracts», LTC) zum Kauf von Strom aus französischen 

Atomkraftwerken. Technisch gesehen handelt es sich bei diesen Verträgen um Abrufoptionen 

zu vertraglich festgelegten finanziellen Bedingungen, die den vorrangigen, d.h. garantierten 

Zugang zu grenzüberschreitenden Übertragungskapazität ermöglichen.45 Die letzten Verträge 

 
43  Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) ist ein Mass für die Marktstruktur, das verwendet wird, um die Marktkonzent-

ration zu bewerten und somit den Wettbewerb auf einem Markt zu analysieren. Er wird genutzt, um die Marktmacht 
von Unternehmen und das Risiko monopolistischer oder oligopolistischer Strukturen zu beurteilen. 

44  International Association for Engineering Without Borders (2023), Impacts of Electricity Liberalisation in the Euro-
pean Union. 

45 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20093083 
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Abbildung 4-13 Wirkungsmodell Abschaffung langfristige Verträge («Long-Terms Contracts») 

 

 

4.5 Entflechtung Verteilnetzbetreiber 

Zusammenfassung: Bereits heute bestehen Regulierungen bzgl. Entflechtung von Verteilnetzbetreiber 

in der Schweiz, aber weniger strikt als in der EU, welche eine betriebswirtschaftliche Entflechtung von 

vertikal integrierten EVUs mit mehr als 100'000 angeschlossenen Kunden verlangt. Die Entflechtung von 

Verteilnetzbetreibern dürfte im Rahmen eines Stromabkommens mit der EU positive Effekte auf den 

Wettbewerb und die Effizienz ausüben, aber gleichzeitig zu einmaligen Transformationskosten (u.a. 

durch die Umstrukturierung) sowie weniger laufenden Skaleneffekten und Synergien führen.  

Insgesamt dürfte die Entflechtung von Verteilnetzbetreiber zu geringen volkswirtschaftlichen Auswirkun-

gen führen, da nur wenige der rund 600 Verteilnetzbetreiber in der Schweiz von den strengeren EU-

Entflechtungsregeln betroffen sind. 

Beschreibung 

Ausgangslage: Insgesamt gibt es in der Schweiz rund 600 Verteilnetzbetreiber, was im euro-

päischen Vergleich eine hohe Dichte darstellt. In der Schweiz bestehen derzeit weniger strikte 

Regulierungen zur Entflechtung, als dies in der EU der Fall ist. So können die Verteilnetzbe-

treiber in der Schweiz Stromproduktion, Netzbetrieb und Stromlieferung vereint in einem Un-

ternehmen betreiben, solange sie bestimmte Regeln der Diskriminierungsfreiheit und der 

Transparenz einhalten. Unter anderem müssen integrierte Energieversorgungsunternehmen 

in der Schweiz, welche Netzbetreiberin und Energieversorgerin in einem sind, den Netzbetrieb 

von anderen Geschäftsbereichen buchhalterisch klar abgrenzen. Denn der Betrieb eines 

Stromnetzes ist eine Monopolaufgabe (ein sog. natürliches Monopol) und jeder Energieanbie-

ter soll zu den gleichen Bedingungen Zugang zum Stromnetz haben. Daher ist der Betrieb des 

Stromnetztes gesetzlich reguliert. Die Regulierung wird durch die Eidgenössische Elektrizitäts-

kommission (ElCom) überwacht. 
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Die Entflechtung von Verteilnetzbetreibern führt voraussichtlich nur zu geringen volkswirt-

schaftlichen Auswirkungen, bei wenigen der rund 600 Verteilnetzbetreibern in der Schweiz. 

Die positiven Auswirkungen werden im Wesentlichen durch die Wettbewerbs- und Effizienzer-

höhung bestimmt. Und die negativen Auswirkungen würden durch den einmaligen Transfor-

mationsaufwand und den laufenden Zusatzaufwand (u.a. durch das Wegfallen von Skalenef-

fekten) bestimmt.  

Abbildung 4-14: Wirkungsmodell Entflechtung Verteilnetzbetreiber 

 

 

Fazit: Die Entflechtung von Verteilnetzbetreiber führt zu geringen volkswirtschaftlichen Auswirkungen, da 

nur wenige der 600 EVUs davon betroffen sind. 

4.6 Gegenseitige Anerkennung Herkunftsnachweise 

Zusammenfassung: Seit Mitte 2021 darf die Schweiz aufgrund eines fehlenden Abkommens mit der EU 

keine Herkunftsnachweise (HKN) mehr ins europäische Ausland exportieren. Davon betroffen waren ins-

besondere die HKN aus alpiner Wasserkraft, welche in der EU vor 2021 zu vergleichsweise höheren 

Preisen abgesetzt werden konnten. Die Schweiz kann aber nach wie vor EU-HKN importieren. 

Mit einer gegenseitigen Anerkennung von HKN aufgrund eines Stromabkommens könnte die Schweiz 

ihre HKN wieder in die EU exportieren und insbesondere die HKN aus alpiner Wasserkraft zu höheren 

Preisen absetzen.  Allerdings geht das Stromabkommen auch mit dem Wegfall des Pflichtanteils an ein-

heimischem Strom in der Grundversorgung einher. Dies könnte die Preise von Schweizer HKN drücken. 
Aus diesem Grund ist Richtung und das Ausmass des Effekts eines Stromabkommens auf die Einnahmen 

der HKN nicht abschätzbar. 

Beschreibung 

Ausgangslage vor 2021: HKN konnten vor 2021 unabhängig vom physikalischen Strom zwi-

schen der EU und der Schweiz gehandelt werden. Dabei handelte die Schweiz seit 2002 mit 

Stromzertifikaten und war am Aufbau der Rahmenbedingungen und des europäischen 
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4.9 Umfeld der Schhweizer Investoren in der EU 

Zusammenfassung: Das Stromabkommen stärkt in der Tendenz das Investitionsumfeld für Investitionen 

von CH-Investoren in Strominfrastrukturen in der EU, was aber keine relevanten volkswirtschaftlichen 

Auswirkungen hat. 

Die Jahresproduktion der erneuerbaren ausländischen Kraftwerke in Schweizer Hand betrug 

2019 fast 11.5 TWh Strom, über siebzig Prozent mehr als noch zwei Jahre davor (Energie 

Zukunft Schweiz, 2019).  

Die Rahmenbedingungen für Investitionen von Schweizer Investoren in erneuerbare Energien 

in EU-Ländern wird durch den Abschluss bzw. Nicht-Abschluss eines Stromabkommens mit 

der EU nicht direkt beeinflusst. Der gleichberechtigte Zugang der Schweizer Stromwirtschaft 

zum europäischen Strommarkt, wie der vollständige Marktzugang zu allen Handelsplattformen, 

stärkt indirekt in der Tendenz die Position von Schweizer Investoren in der EU. Allerdings ver-

fügen viele Schweizer Investoren (u.a. Energiekonzerne) über einen ausländischen Sitz in den 

entsprechenden Ländern. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen in Bezug auf das Umfeld 

der Schweizer Investoren in der EU wird somit keine massgeblichen volkswirtschaftlichen Aus-

wirkungen haben. 

Fazit: Keine relevanten volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
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Abbildung 5-3: Vergleich des potenziellen Nutzens des Stromabkommens mit dem Nutzen ande-
rer Abkommen 

 

Anmerkung: Bei diesem illustrativen Vergleich wurden die berechneten BIP-Verluste von Schengen/Dublin und den 
Bilateralen I als positiver Nutzen dieser Abkommen/Assoziierungen dargestellt, um einen Vergleich mit 
dem potenziellen Nutzen des Stromabkommens zu ermöglichen. 

Quelle: Ecoplan (2025), Ecoplan (2017). 
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Folgenden zusammengefasst, um mögliche Auswirkungen einer verminderten bzw. erhöhten 

Versorgungssicherheit aufgrund eines Stromabkommens mit der EU (rein illustrativ) aufzuzei-

gen.  

Gefahrendossier Stromausfall 

Bei einem Stromausfall fällt die elektrische Energieversorgung für eine gewisse Dauer weg. 

Ein grossflächiger Stromausfall, der viele Menschen betrifft, wird als «Blackout» bezeichnet. 

Ursachen können dabei ein Ungleichgewicht zwischen Stromverbrauch und -erzeugung durch 

mangelnde Produktion, Überlastung der Leitungen, Synchronitätsprobleme, oder Frequenz- 

und Spannungsabfälle sein. Diese Probleme entstehen durch Unfälle, meteorologische Ereig-

nisse (z. B. Unwetter, Blitzschlag), technische Ausfälle (z. B. Leitungen, Kraftwerke) oder 

menschliches Versagen (z. B. fehlerhafte Prognosen, schlechte Sicherheitskonzepte, Cy-

berangriffe).  

Im Folgenden wird das hypothetische Szenario zu einem Stromausfall des BABS mit seinen 

Auswirkungen mit Intensität «gross» zusammengefasst (vgl. BABS, 2020).  

Hypothetisches Szenario eines Stromausfalls mit Intensität gross des BABS: Ein schwe-

res Gewitter verursacht Frequenzschwankungen im mitteleuropäischen Stromnetz, was zu ei-

nem grossflächigen Stromausfall im schweizerischen Mittelland, Süddeutschland, Westöster-

reich und Teilen Frankreichs führt. Elektrische Geräte ohne Notstrom fallen sofort aus, und 

beschädigte Freileitungsmasten sowie beeinträchtigte Schaltanlagen verzögern die Wieder-

herstellung. Die Dauer des Stromausfalls sowie das Schadensbild in den Stromversorgungs-

anlagen sind zunächst nicht absehbar. Der vollständige Netzwiederaufbau dauert ungefähr 

vier Tage, wobei dieser schrittweise erfolgt. Erst nach drei Nächten kann die Stromversor-

gung überall provisorisch wiederhergestellt werden. Die Auswirkungen des Ausfalls sind teils 

noch über einen Monat spürbar, insbesondere im stark betroffenen schweizerischen Mittelland 

und mehreren Kantonen. 

Auswirkungen: Die Auswirkungen dieses Szenarios werden in der nachfolgenden Abbildung 

übersichtsartig dargestellt. Das Ausmass der Auswirkung eines Stromausfalls ist jeweils ab-

hängig von Gefahrenquelle, Zeitpunkt, Ort, Ausdehnung sowie dem Ablauf des Ereignisses. 

Abbildung 5-6: Übersicht der Auswirkungen eines hypothetischen Szenarios eines Strom-
ausfalls 

Bereich Zusammenfassung der Auswirkungen 

Personen Der Stromausfall führt zu Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten, verursacht durch ausgefallene Ampeln 
und verunsicherte Autofahrer. Unsachgemässer Umgang mit Kerzen löst Brände aus, teils mit Rauchvergiftun-
gen. Menschen, die auf lebenserhaltende Maschinen angewiesen sind, sterben aufgrund des Stromausfalls. 
Ältere und pflegebedürftige Personen benötigen fremde Hilfe; Notunterkünfte werden eingerichtet. Ausfälle in 
der Wasserversorgung und verdorbene Lebensmittel erschweren den Alltag. Einsatzorganisationen bieten 
Nahrung und Wasser an, sind aber schwer erreichbar wegen eingeschränkter Kommunikationsnetze. Insge-
samt gibt es 13 Todesfälle, zahlreiche Verletzte und Erkrankte. 400.000 Personen benötigen zeitweise Unter-
stützung.  
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Umwelt Aufgrund von Fehlfunktionen und/oder nicht eingehaltener Vorschriften (z. B. bei Rückhaltebecken und Not-
stromaggregaten) entweichen vereinzelt Gefahrenstoffe in die Umwelt, da die relevanten Systeme nicht mit 
Strom versorgt werden. Dabei werden mehrere km2 Ökosysteme für durchschnittlich ein Jahr geschädigt. 

Wirtschaft Einige Unternehmen nutzen Notstromsysteme, um IT-Systeme, Rechenzentren und Bankenbetriebe trotz 
Stromausfalls funktionsfähig zu halten. Ohne solche Systeme fallen Computer, Telefone und Beleuchtung aus, 
wodurch Arbeit kaum möglich ist. Betriebe schicken Mitarbeitende nach Hause. Geld- und Billettautomaten 
sowie Kassensysteme funktionieren oft nicht, und Zahlungen sind vielerorts nur mit Bargeld möglich. In der 
Landwirtschaft müssen Kühe von Hand gemolken werden, und Verarbeitungssysteme fallen aus, was teils zum 
Verenden von Tieren führt. Lebensmittel verderben in Haushalten, Restaurants und der Lieferkette. Nach vier 
Tagen Stromversorgung bleibt die Beseitigung der Schäden (verdorbene Lebensmittel, IT-Ausfälle) langwierig. 
Die Vermögensschäden (direkte Einbusse der Wirtschaft, Brände in Gebäuden usw.) und die Bewältigungs-
kosten (z. B. für Einsatzkräfte, Notunterkünfte und die Versorgung von Unterstützungsbedürftigen) lassen sich 
nicht klar trennen und gesondert ausweisen; sie betragen insgesamt 230 Mio. CHF. Die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit wird um ca. 1600 Mio. CHF reduziert.  

Gesellschaft Die Notstromversorgung in Spitälern gewährleistet den Betrieb essenzieller Systeme. Notrufzentralen sind 
stark ausgelastet durch Anrufe wegen steckengebliebener Aufzüge, geschlossener Türen und Streitereien. Be-
reits nach 30 Minuten fällt die Mobiltelefonie aus, und auch das Festnetz funktioniert grösstenteils nicht. Infor-
mationen werden zunächst über batteriebetriebene Radios und später über Lautsprecher verbreitet. Der Flug-
verkehr wird umgeleitet oder eingestellt, und der Strassenverkehr ist am ersten Tag stark beeinträchtigt durch 
blockierte Strassen und gesperrte Tunnel. Der Bahnverkehr kommt zum Erliegen, da Bahnhöfe und Stellwerke 
vom Stromausfall betroffen sind. Die Versorgung mit Alltagsgütern wie Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff 
ist stark eingeschränkt. Tankstellen und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge sind ausser Betrieb. Diesel für Not-
stromaggregate ist knapp, was kritische Prozesse behindert. Es kommt zu mehrtätigen Engpässen in der Ver-
sorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten. Plünderungen werden durch verstärkte Polizeipatrouil-
len eingedämmt, jedoch kann die Sicherheit nicht überall garantiert werden. Medien kritisieren die Ereignisbe-
wältigung, was den Druck auf Behörden erhöht.  

 

Exkurs: Der «Blackout» in Italien vom 28. September 2003 

Am Sonntag, den 28. September 2003, kam es aufgrund hoher Temperaturen und starker Belastung des 

schweizerischen Übertragungsnetzes zu einem Kurzschluss in der 380-kV-Lukmanierleitung. Eine sofor-

tige Wiedereinschaltung war wegen der angespannten Netzsituation nicht möglich, wodurch das restliche 

Netz überlastet wurde. Dies führte innerhalb von 30 Minuten zum kaskadenartigen Zusammenbruch der 

Stromverbindungen nach Italien. Mit Ausnahme Sardiniens fiel die Stromversorgung in ganz Italien aus, 

über 55 Millionen Menschen waren davon betroffen. Nach etwa neun Stunden waren die Grenzleitungen 

wieder in Betrieb, doch einige Regionen blieben bis abends ohne Strom. Der geschätzte Schaden im 

Einzelhandel durch verdorbene Lebensmittel betrug 120 Mio. EUR, während Haushalte im Schnitt 20 

EUR verloren. An einem Werktag wären die Folgen voraussichtlich erheblich schwerwiegender gewesen. 

Quelle: Gefahrendossier «Stromausfall» des BABS. 



 5. Volkswirtschaftliche Auswirkungen des Stromabkommens ECOPLAN  

95 

5.3 Umweltwirkungen 

Zusammenfassung: Die Umweltauswirkungen eines Stromabkommens mit der EU sind insgesamt po-

sitiv, dürften aber eher gering sein. Sie ergeben sich in erster Linie aus den Handelsmöglichkeiten mit 

der EU sowie aus den allgemeinen Effizienzgewinnen durch die Marktkopplung und dem damit verbun-

denen geringeren Ausbau der Energieerzeugungsinfrastruktur. Dadurch liegen bei einem Stromabkom-

men mit der EU die Auswirkungen vor allem auf Landschaft, Naturräume und Biodiversität. Weiter ent-

stehen bei der Herstellung, Installation und Entsorgung der Stromproduktionsanlagen Treibhausgasemis-

sionen mit entsprechenden Auswirkungen auf das Klima. Allgemein stärkt das Stromabkommen zwischen 

der Schweiz und der Europäischen Union die Versorgungssicherheit und unterstützt damit die Elektrifi-

zierung und Dekarbonisierung der Schweiz. 

Die direkten Umweltauswirkungen eines Stromabkommens mit der EU fallen insgesamt po-

sitiv, aber gering aus. Die direkten Effekte eines Stromabkommens mit der EU ergeben vor 

sich aufgrund den erhöhten Handelsmöglichkeiten sowie der erwarteten Effizienzsteigerung 

aufgrund der Teilnahme am Flow-Based Market Coupling (FBMC) und der erhöhten Versor-

gungssicherheit. Das FBMC führt insgesamt auf Ebene EU zu einer erhöhten Effizienz, da es 

eine effizientere Nutzung der Grenzkapazitäten erlauben dürfte, was zu einem geringeren Aus-

bau von Infrastruktur zur Energieerzeugung insbesondere im Inland führt (vgl. untere Abbil-

dung). Grundsätzlich hat jeder Ausbau von Infrastruktur zur Stromerzeugung, auch auf Basis 

erneuerbarer Energien, negative Auswirkungen auf die Umwelt: Die Installation von Anlagen 

zur Stromerzeugung verursacht negative Effekte auf die Naturräume und die Artenvielfalt. 

Durch die Produktion, Installation und Entsorgung der Anlagen entstehen zudem Treibhaus-

gasemissionen, was negative Auswirkungen auf das Klima verursacht (vgl. nachfolgenden Ex-

kurs).  

Positive und negative Umweltauswirkungen wegen indirekten Rückkopplungseffekten: Eine 

sichere Stromversorgung und insbesondere günstigere Strompreise vereinfachen die Elektrifi-

zierung und Dekarbonisierung der Schweiz, da Strom im Vergleich zu fossilen Energieträgern 

attraktiver wird. Somit unterstützt das Stromabkommen die Umsetzung des Netto-Null-Emissi-

onsziels der Schweiz. Allerdings führen geringere Strompreise zu einer höheren Stromnach-

frage, die durch Produktion im In- oder Ausland gedeckt werden muss, und somit wiederum zu 

einem erhöhten Infrastrukturbedarf führt, mit entsprechend negativen Umweltauswirkungen. 

In der Tendenz dürften die direkten Effekte die indirekten Effekte dominieren. Dadurch dürften 

die Umwelteffekte des Stromabkommens in der Summe sowohl in der Schweiz als auch im 

Ausland positiv, aber gering ausfallen. Eine genauere Beschreibung der Umweltwirkung und 

den Wirkungskanälen findet sich in Anhang D.  
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Abbildung A-1:  Grenzkapazitäten (NTC): Szenario «Marktkopplung» (2035) versus Szenario 
«Keine Kooperation» 

 

Anmerkung: Die Abbildung wurde vereinfachend für die Jahresmittelwerte dargestellt (vgl. Abbildung B-5). 
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Abbildung B-5: Statisches Stromhandelsmodell: Vorgaben zu den Grenzkapazitäten (NTC) für 
die beiden Szenarien «Marktkopplung» und «Keine Kooperation»  
(Anmerkung: Für das Szenario «Keine Kooperation» gelten die Werte für alle drei Stütz-
jahre) 

 

Statisches Stromhandelsmodell: Vorgaben zu den Handelspreisen gemäss Nexus-e 

Die Stromhandelspreise gegenüber unseren Nachbarländern wurden aus Modellsimulationen 

von Nexus-e entnommen. Die Modellsimulationen von Nexus-e wurden unter der Annahme 

einer erneuerbaren Stromproduktion von 45 TWh im Jahr 2050 vorgenommen.58 Für die Ne-

xus-e-Simulationen wurden, die in der vorgängigen Abbildung festgehaltenen Grenzkapazitä-

ten unterstellt. 

Die nachfolgenden beiden Abbildungen zeigen exemplarisch für das Jahr 2050 und die beiden 

Szenarien «Marktkopplung» und «Keine Kooperation» die unterstellten Stromhandelspreise 

gemäss den Nexus-e-Simulationen. Die Abbildungen zeigen, dass im Jahr 2050 während rund 

3000 Stunden der Stromhandelspreis aufgrund hoher PV- und/oder Windproduktion Null oder 

nahe Null sind (negative Preise wurden abgeregelt). Die maximalen Stromhandelspreise be-

tragen im Jahr 2050 etwas über 200 Euro/MWh, was den Stromgestehungskosten eines fossil 

betriebenen Kraftwerks mit CCS entspricht. Weiter zeigt die Abbildung bzw. die Nexus-e-Si-

mulationen, dass sich hohe Stromhandelspreise vor allem mit Deutschland und Österreich er-

geben. Es ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund begrenzter Ressourcen keine Sensitivitäten 

hinsichtlich Brennstoffpreisen und Investitionskosten gerechnet wurden. Für beide Kostenkom-

ponenten bestehen jedoch signifikante Unsicherheiten in Bezug auf ihre zukünftige Entwick-

lung. 

 
58  Die Modellsimulationen von Nexus-e basieren für das künftige Energiesystem auf dem Szenario «Global Ambition» 

von ENTSO-E Ten-Year Network Development Plan (TYNDP) (vgl. ENTSO-E (2022)). Für weitere Ausführungen 
zu Nexus-e wird auf Van Liedekerke et al. (2024) und https://nexus-e.org/ verwiesen. 

NTC (Net Transfer Capacities) in MW

Importe  CH-DE *)  CH-FR  CH-IT  CH-AT Total

Marktkopplung 2030
 bis 31.6.: 1690

ab 1.7.: 2090 
4



 Anhang B:  Partialanalytische Auswirkungen abgesicherter Grenzkapazitäten ECOPLAN  

111 

Abbildung B-6: Statisches Stromhandelsmodell: Vorgaben zu den Stromhandelspreisen gemäss 
Nexus-e für das Szenario «Marktkopplung» und das Jahr 2050 
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Abbildung B-7: Statisches Stromhandelsmodell: Vorgaben zu den Stromhandelspreisen gemäss 
Nexus-e für das Szenario «Keine Kooperation» und das Jahr 2050 

  

 






















































